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ADAC CRUZE CUP 2010

1 Allgemeines

Alles nicht ausdrücklich durch dieses Reglement Erlaubte ist verboten. Durch Verschleiß
oder Unfall beschädigte Teile dürfen nur durch baugleiche Ersatzteile ausgetauscht werden.
Jegliches Bearbeiten oder Verändern von Teilen, mechanisch, thermisch oder chemisch, ist
nicht zulässig.

Erlaubte Änderungen dürfen keine unerlaubten Änderungen oder Reglementsverstöße nach
sich ziehen.

2 Bremsanlage

Bremsanlage vorn

Bremsscheibe rechts / links
Bremssattel rechts / links

Herst. ATE
Bremsbeläge komplett
Adaptersystem Bremsanlage

Bremsanlage hinten

Geschlitzte Bremstrommeln
links / rechts

Geänderte Bremsbeläge
hinten

Es dürfen ausschließlich die unter Pkt. 2 beschriebenen Bauteile aus der
Ersatzteilversorgung der Firma Wiechers verwendet werden. Die Verwendung der
serienmäßigen Bremsbeläge hinten ist gestattet.
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3 Karosserie und Fahrgestell

3.1 Karosserie

Das Verschließen oder Überkleben von Karosserieöffnungen, wie z.B. Haubenspalte oder
Öffnungen am Ziergrill, ist nicht zulässig. Es ist gestattet, die serienmäßigen Kunststoffgitter
der Frontschürze durch ein engmaschiges Metallgitter zu ersetzen.

4 Fahrzeugscheiben

Bei Rissbildungen und Steinschlägen im Sichtbereich des Fahrers sind die Scheiben zu
erneuern.

5 Getriebe

Erlaubte Getriebeübersetzungen

Radsatz 1 GEMA Hannover Serienstand Europa

1 43 12 3,583 1 42 11 3,818

2 45 21 2,143 2 41 19 2,158

3 40 27 1,481 3 40 27 1,481

4 37 33 1,121 4 37 33 1,121

5 33 37 0,892 5 31 35 0,886

Achse 71 17 4,176 Achse 67 18 3,722

Radsatz 2 GEMA Hannover Serienstand Auslieferung Wiechers

1 43 12 3,583 1 42 11 3,818

2 45 21 2,143 2 41 19 2,158

3 34 23 1,478 3 40 27 1,481

4 35 31 1,129 4 37 33 1,121

5 31 35 0,886 5 31 35 0,886

Achse 71 17 4,176 Achse 71 17 4,176
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6 Tanken

 Während des Tankvorgangs sind sämtliche Arbeiten am Fahrzeug verboten
 Besondere Vorschriften der jeweiligen Rennstrecke werden in der Fahrerbe-

sprechung erläutert.
 Der Tankvorgang erfolgt vor der Box
 Eventuell überlaufender Kraftstoff muss durch eine untergestellte Wanne oder

ähnliches aufgefangen werden.
 Zum Betanken eignen sich 20 Liter Stahlkanister, die mit einem Füllschlauch

(max. 50 cm Länge) ausgerüstet werden dürfen.
 Während des Tankens muss eine Person einen minimal 12 kg Inhalt

Feuerlöscher einsatzbereit halten. Dieser Löscher muss in einem Abstand von
mindestens 2,5 m (mit Wind im Rücken) in Richtung des Tankvorganges gerichtet
sein.

 Für alle Personen, die am Tanken beteiligt sind, wird das Tragen eines
feuerfesten Overalls, einer Kopfhaube und Handschuhe empfohlen.

 Es besteht im Boxenbereich bzw. am Tankplatz absolutes RAUCHVERBOT!!

7 Terminplan

28.08.10 Papenburg (4 x 1’h)

11.09.10 Sachsenring (4 ’h)

25.09.10 Groß Dölln (4 x 1’h)

26.09.10 EuroSpeedwayLausitz (4 ’h)

16.10.10 Finale Oschersleben (2 x 2’h)

Achtung:

Nach dem Sachsenring besteht in Groß-Dölln die Möglichkeit Fahrzeuge abzustellen (Halle).
Anmeldung bitte über ADAC Weser-Ems.
Für die Veranstaltung am Lausitzring besteht die Möglichkeit der Boxenanmietung über
ADAC Weser-Ems.

02.08.2010

Peter H. Rumpfkeil


